
16
Verwicklungen hindurch, sondern auch Unrecht geduldig
lJeıden; und damıt gab G} dem Christentum eine HNCUE
ote Nur Verschu_ld.etes leiden,; erkennt uch der Heılide
qals ZU ec bestehend A, aber Unrecht, wirkliches oder
scheinbares, gelassen hinnehmen das soll em Christen,
zuma| dem ohem berufenen Chrıisten, en Wesg ZUTLT
Größe bereıten. ohl dem, der (rottes Absıcht eTrkennt
und darauft eingeht! „Selıg der Mann, der dıe rüfung
besteht! Hat sich bewährt, S() wırd er die Krone des
Lebens empfangen, die ott denen verheißen hat, dıe
ın 1ieben“} aK 1: 12)

Eigentumsiehre RS Viktor
Von 1KlOr Galhrein S:

Unter obigem 4361 bringt dıie Zeitschrift „Neue Ord-
nung” (Septemberheft einen OM IIr ar Lugmayerverftapnten Artıkel voll on heftigen Angrilfen SeHCN en
zweıten an meıliner „Moralphilosophie“. (6. ufl 1924,
Vıer- Quellen-Verlag ıIn j‚e1pZ18). Um ZU verhıindern, daß
Qanz schliefe Ideen 1n weıtere Kreise drıngen, sehe ich
mich ein1ıgen. Gegenbemerkungen veranlaßt.?)

Was Dr Lugmayer s den zweıten Band derMoralphilosophie 11 allgemeinen vorbringt, ist kaum der
Wıderlegung wert Ich teıile dıe besondere oder ANSgE-
wandte Moralphilosophie ıIn ZWel Abschnitte: iın ıe Lehre

en indıyıduellen Pilichten un Rechten des Menschen
nd che re Ol en gesellschaftliıchen Pflichten und
Rechten. Dazu bemerkt Lugmayer, er ÄAusdruck A1ndı-
viduell‘><sel überflüssig un verwırrend, enn alle Pilichten
selen indıvıduell, jeder ensch 1a S1e. ber 1andelt
sıch Dar nıcht UL die rage, Wer verpflichtet sel Daß Gott
7edem Menschen das nAatLurlııche Sıttengesetz INs Herz OC-
schrıeben habe nd jeder Mensch verpflichtet 'sel, dieses
(resetz beobachten, habe ich schon 1M ersten and
der Moralphilosophie eingehend argetan. etz omMmMm
die rage, ıyelche einzelne Pflichten hat jeder einzelne
Mensch un SeESgEN wen? Ich betrachte en Menschen
zuerst qals individuelle_ Person 1n seinem Verhältnis zu Gott,

1) Eine Charakteristik der üchtung: des Herrn Dr Lügmayei‘ gab
IM voriıgen Hefte dieser Zeitschrift Biederlack In dem Artikel
‚‚Die sogenannte ‚NCUE Wiener ichtung‘ In der 50zlalpolitik.“‘



1E

f sıch selbst un den Mitmaerschen und dann als
gesellschaftliıches Wesen ınsofern Glied der natürlichen
Gesellschaft iın der Famıilie und 1 Staate ist, und- be-
stimme die azu gehörıgen Pflichten un KRechte. Was ist.
hıer überflüssig oder verwıirrend oder schmückendes

handelt
Beiwort? Lugmayer hat nıcht verstanden, sich

Weıiıl ich bel den individuellen Pihlchten on Pflichten
SESgEN Gott, sıch selhst und SeESCH den Neben-
menschen rede, meınt ugmayer, diese Aufzählung se1
„nach den Denkgesetzen nıcht einwandfrei‘‘, denn das
Verhältnis ZUu ott sSeli en Verhältnissen des Menschen
ZU siıch selbst un en Nebenmenschen schlechthın über-

eordnet. hber WO habe ich enn das geleugnet ? A
gemeın teıilt Iina  am die Pflichten des Menschen e1n 1n Pflich-
ten Gott, sich selbst nd dıe eDen-
menschen. Wem da ein, diese Pfhlichten gleichzu-
stellen Warum soll beı mır anders sein ” Man VeTr-
gleiche übrıgens, WAaS ich (ITL,

ott Sa9C
I£.) über die Pfljphteri

Nun kınwänden gegen meıline Eigenfumsleh'ré ;
on uUrc den Tıtel „Die Figentumslehre des Viıktor
Cathrein“ wiıird angedeutet, ich eıne besondere., mMır
eigentümlıche Eigentumslehre. Später sagt Lugmayer aus-
drücklich: „Wenn Cathrein wenigstens noch ‚ wirklich
scholastısch. vorgınge, indem zunächst cdie Meinungen
der Vorfahren gäbe, bevor se1ine eigenen auspackt. Aber
auch davon keine 'Spur. Er /leimt sıch seinen igentums-
begruf selbst zusammen, eEeZW. entnimmt ıhn en err-
schenden Anschauungen,‘ den Anschauungen einer heid-
nısch heeinflußten Welt Keıne Berufun auf Th.omäs‚keine auf 1LE S 198

Hıer widerspricht "sıch Lugmaäyer. Wenn ıch den
Kigentumsbegriff den. herrschenden Anschauungen „ent-
nommen“ habe, S habe ich ihn (0768] N1IC selhst „ZU

mmengeleimt“. Ubrigens IMUu ıch dıe Ehre, eine he-
ndere Frigentumslehre aben, entschieden ablehnen.

habe 1U dıie Kigentumslehre, die seit Jahrhunderten
allen katholischen Schulen vorgetragen wird. Weıl aber

Lugmayer, wie C scheint, nıcht en che tradı-
tionelle. e  re vorzugehen wagT, benützt miıich als

rügelknaben. Wenn sagt: „keine erufung auft :L 3N0-
mas, keine auf Leo1!“®, SO ist das eine offene Unwahrheit.

chon ım ersten Bande der Moralphilosophie (S 358 F:}
ehandle ich ausführhich die TrTe VOoO  H der. Gerechtigkeit
1t beständiger Berufung auf Ihom'as; dasselbe gilt vonI7  zu sich‘ selb_sf‘ und zu den Mitmé'fiédhen ‚und _dänn e‘11 s\  gesellschaftliches Wesen insofern er Glied der natürlichen  Gesellschaft in der Familie und im Staate ist, und be-  stimme die dazu gehörigen Pflichten und Rechte. Was ist  hier überflüssig‘ oder verwirrend oder nur schmückendes  handelt.  Beiwort? Lugmayer hat nicht verstanden, worum es sich  ;  Weil ich bei den individuellen Pflichten von Pflichten  gegen Gott, gegen sich selbst und gegen den Neben-  menschen rede, meint Lugmayer, diese Aufzählung sei  „nach den Denkgesetzen nicht einwandfrei‘“, denn das  Verhältnis zu Gott sei den Verhältnissen des Menschen  zu sich selbst und. den Nebenmenschen schlechthin über-  eordnet. Aber wo habe ich denn das geleugnet? All-  gemein teilt man die Pflichten des Menschen ein in Pflich-  ten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen die Neben-  menschen. Wem fällt es da ein, diese Pflichten gleichzu-  stellen? Warum soll es hbei mir anders sein? Man ver-  gleiche übrigens, was ich (II,  gegen Gott sage.  22 ff.) über die*Pfl%phtefi  Nun zu- d  en Einwänden gegén meine Eigenfumsleh'ré.  Schon durch den Titel: „Die Kigentumslehre des Viktor  Cathrein“ wird angedeutet, ich hätte eine besondere, mir  eigentümliche Eigentumslehre. Später sagt Lugmayer aus-  drücklich: „Wenn Cathrein wenigstens noch -wirklich  scholastisch. vorginge, indem er zunächst die Meinungen  der Vorfahren gäbe, bevor er seine eigenen auspackt. Aber  auch davon keine'Spur. Er /leimt sich seinen Eigentums-  begriff selbst zusammen, bezw. entnimmt ihn den herr-  schenden. Anschauungen, : den Anschauungen einer heid-  nisch beeinflußten Welt: Keine Berufun  ‘  g auf_ Th.omäs‚  keine auf. Leo!“ (S.198):  Hier widerspricht sich Lugmayer. Wenn ich den  KEigentumsbegriff den, herrschenden Anschauungen „ent-  nommen“ habe, so_habe ich ihn doch nicht selbst „zu-  mmengeleimt‘“. Übrigens muß ich die Ehre, eine be-  ndere Eigentumslehre zu haben, entschieden ablehnen.  h habe nur die Eigentumslehre, die seit Jahrhunderten  n allen katholischen Schulen vorgetragen wird. Weil aber  Lugmayer, wie es scheint, nicht offen gegen die tradi-  tionelle Lehre vorzugehen wagt, benützt er mich als  Prügelknaben. Wenn er sagt: „keine Berufung auf Tho-  mas, keine auf Leo!“, so ist das eine offene Unwahrheit.  chon.im ersten Bande der Moralphilosophie (S. 358 ff.)  ehandle ich ausführlich die Lehre von der Gerechtigkeit  it beständiger Bérufung auf Ihom'as ; dasselbe gilt von  2  „Theol,-prakt. Quartalschrift*. . 1928„Theol.-prakt. Quartalschrift”, 19928.
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der Lehre VOmM.. Rechtr . <S. R 17 {f.) Si)eziell auf die Eigen-
tumslehre des eıligen Thomas herufe ich mich 1 zweıten
and und 394 ff Auf die Fugentumslehre PapstLeo XILL berufe iıch mich auf 242, 303 und 32/.

Die Gerechtigkeit, welche dıe .Bezıiehungen der eIN-
zelnen Personen einander regelt, iıch ausgleichende
Gerechtigkeit. Das ist ach Lugmayer eine denkbar
schlechte Übersetzung der iustitia commutativa, weıl auch
die austejlende Gerechtigkeit eine Ausgleichung sucht
-Gewi1ß, gerade deshalb rechne ich miıt Thomas die ausS-
e)lende Gerechtigkeit ZUTr Tugend der besonderen Gerech-
tigkeıit (iustitia particularıs). ber S1e hat C: NUur miıt der
Ausgleichung VoNn ZzwWwel Verhältnissen oder Proportionen

tun, während die ausgleichende Gerechtigkeıit dıe
strenge Gleichheit zwıschen ZWeEel Dingen oder Leistungen
herstellt. Wenn der Gläubiger ein Recht  SC hat auf fün{fzıg
Gulden, muß ıhm der Schuldner AaUS Gerechtigkeit

Gulden bezahlen Gibt weniger, verletz
die Gerechtigkeıt, gıbt er mehr, ist das nıcht aCc

der Gerechtigkeıit, sondern der Freigebigkeit. Gerade, weiıl
die 1ustitia commutatıva diese VO arıthmetische Gleich-
heit herstellt, wıird sS1e passend ausgleichende Gerechtigkeit
genannt

]D)Das eCc lches der ausgleichenden Gerechtigkeit
entspricht, definiere ich qls ‚„„dıe moralische BefugnIis, etiwas
als das Seinige ausschließlich für siıch zu besıtzen, Z
fordern oder gebrauchen. Die ausschließliche Rücksicht
qauft das Interesse des Kechtsträgers ist das unterscheidende
Merkmal dieses Rechtes von den übrigen Rechtarten Soweıt
dieses Recht Vermögenswerte, unmittelbarin Geldabschätz-
bare Dinge un Leistungen ZU Gegenstand hat, heißt C
as Kıgentumsrecht 1m weitesten Sinne des Wortes‘“.

Dagegen hat ugmayer vieles bemerken. „„Was
Cathrein unter Leistungen verstie ist. außerordentlich un-
klar EKEs muß sıch ohl irgendeine wirtschaftliche Arbeit
handeln. “ Wenn ıhm das unklar ISt, ist se1ne eigene
Schuld Das eutsche Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt

241) „Kraft des Schuldverhältnısses ist der Gläubiger
berechtigt, VO  am em Schuldner eine Leistung zu fordern.
Die Leistung kann uch ın einem Unterlassen bestehen.“
Was eistung 'sel, wird nıcht gesagt Warum? Weil das
jedermann weıß ntier Leistung 1mM allgemeinen versteht

jede einem andern nutzliche Handlung .oder Unter-
Jassung, wirtschaftliıche Leistung bezeichnet jede Hand-
lung oder Unterlassung, die dem and6I'6n ginen ın Gel_d-rabschätzbaren Vorteil briqgt. :
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Weitef meint: Lugh.laer :S  A  RE  N  SE  SCh  ,  D  Weiter meint Lugmayer: »  aß / 1ch Herr —r'neinef W1rt-  schaftlichen Handlungen bin, ist klar,  aber. niemand —  verdrehter Gelehrter — wird sagen,  ich  außer ein ganz,  bin Eigen  tümer  meiner Handlungen. Wir glauben, daß  wohl für a  lle Menschen mit gesundem Hausverstand das  Eigentumsrecht ein Verhältnis von Mensch zu SgCPe ist:  Was wollen dann die Leistungen?“  Nie  —_ Hier wird mir etwas fälschlich unterschoben.  habe ich beh  auptet, der Mensch sei Eigentümer seiner  Ich habe ausdrücklich gesagt, daß sich das  Handlungen.  ®  igentum nach dem he  ITSC  henden Sprachgebrauch nur  auf äußere Gegenstände:  bezieht und niemand gegen sich  kann,  _sondern nur gegen andere.  selbst Rechte haben  Wohl aber kann ich  ein Recht haben auf die Handlung  oder Unterlassung eines  Nebenmenschen. Wenn ich mit  °  vertraglich überei  ngekommen, er solle mir bei  jemand  .  st. er zur. Leistung dieser Hilfe  ‚einer Arbeit helfen, so ı  verpflichtet, ich habe ein Recht  darauf.  __ Gegen meine Behauptung,  das Recht sei die  B  u besitzen und  fugnis etwas als das Seine ausschließlich z  u gebrauchen,  wendet Lugmayer. ein: „Eine schlecht-  hinige Ausschl  ijeßlichkeit des Gebrauches wohnt dem  t durchaus nicht inne.  “ Von einer schlecht-  Eigentumsrech  hinigen Aussch  .  R  ließlichkeit des Gebrauches des Eigentums  habe ich nirgen  ds gesprochen. Daß der Eigentümer im   Gebrauch seines  Eigentums und aller seiner Rechte den  “ Geboten Gottes und jeder rechtmäßigen Obrigkeit unter-  teht, ist ja selbstverständ  lich. Namentlich hat der Eigen-  ümer die strenge Liebespf  licht, von seinem Überfluß den  otleidenden mitzuteilen, so  daß hiedurch der Gebrauch  des Eigentums in gewissem Sinne ein allgemeiner wird.  er Notleidende hat aber kein Recht, nach seinem Gut-  _ dünken über die Güter des Nebenmenschen zu verfügen,  ohl aber haben diese die Liebespflicht, ihn zu unter-  tützen. In welcher Weise das geschehen solle, bleibt dem  rteil des Eigentümers überlassen, wie ich im Anschluß  n den heiligen Thomas gezeigt. Wie Lugmayer selbst  rwähnt, füge ich dann noch hinzu: Obwohl das voll-  ommene Eigentumsrecht aus sich unbeschränkt ist, kann  s doch aus Gründen des’ öffentlichen Wohles in seinem  Gebrauch gesetzlich eingeschränkt werden. Ich lehre also  n bezug auf die Ausschließlichkeit des Eigentumsrechtes  asselbe, was alle katholischen Theologen mit dem heiligen  Thomas lehren  -Wenn Lugmayer  weiterhin behauptet, Thomas be-  xjüqde‚ Qas— Eige1;tü_m „aus  d'em Nutzeg der Allgemein  $  h_eit‚  2*  -q (} ich Herr meiner wirt-
schaftlichen Handlungen bin, ist klar, ber nıemand

verdrehter Gelehrter wırd , ichaußer eın ganz
bın KıgenLumer meılner Handlungen. Wır glauben, daß
wohl für lle Menschen mıt gesundem Hausverstand das
Eigentumsrecht eın Verhältnıis VO  a Mensch aC  e ist
Was wollen ann die Leistungen ?” NiıieHıer wird MIr etwas fälschlich unterschoben.
habe ich behauptet, der :Mensch se1l Eigentümer seiner

Ich habe ausdrücklich gesagt, daß sıch dasHandlungen.
igentum nach dem heITSChenden Sprachgebrauch nur

qaut außere Gegenständehbezieht un nıemand sich
kann, sondern NUr andere.selbst Rechte haben

Wohl ber kann ıch eın Recht en auf die Handlung
oder Unterlassung eines Nebenmenschen. Wenn ich mıiıt

vertraglich überelngekommen, CT solle I1r heljemand ST ZULr eistun dieser Hılfeeiner Arbeıt helfen,
verpflichtet, ich habe eın Recht darauftf

Gegen meıne Behauptung, das Recht sSe1 dıe Be-
besitzen undfugn1s etLwas als das Seine ausschließlich

gebrauchen, wendet ugmayer. eın „Eıne schlecht-
hinige Ausschljeßlichkeit des ebrauches WO dem

durchaus nıcht inne. C Von eiıner schlecht-Eigentumsrech
hinıgen Aussch

®
ließlichkeıt des Gebrauches des EKigentums

habe ıch NIrgeNds gesprochen. Daß der Eigentümer 1m
Gebrauch sSEINES K1ıgentums un aller seiner echte en

Geboten Gottes un jeder rechtmäßigen Obrigkeit unter-
teht, ist ja selhbstverständlich Namentlich hat der Kıgen-
ümer dıe strenge Liebespf1C von seinem Überfluß den
otleidenden mıtzuteilen, daß hiedurch der Gehbrauch

des Kigentums 1ın gewlssem Sinne eın allgemeiner wird.
Notleidende hat aber eın Recht, nach seinem Gut-

dünken über dıe Güter des Nebenmenschen DA verfügen,
ohl aber. haben ‚ dıese die Liebespflicht, ınn unter-

LUtzen. In welcher Weise das geschehen solle, bleibt dem
rteıl des E1ıgentümers überlassen, W1e ıch 1m Anschluß

den heiligen Thomas gezeigt. Wie Lugmayer selbst
rwähnt, füge ich dann noch hınzu;: Obwohl das voll-
ommene Eigentumsrecht AUS sich unbeschränkt ist, kann
doch aus Gründen des öffentlichen Wohles 1n seinem

Gebrauch gesetzliıch eingeschränkt werden. Ich lehre also
n bezug quft die Ausschließlichkeit des Eigentumsrechtes
g‘sselbe, Wa qalle katliolischen The.010g® mit dem heiligen

Thomas lehren
-Wenn Lugmayer weiterhıin "*behaupte"t_‚ Thömas H6s

ründe das Eiggn um „AUS dem Nutzeg der AHgemeinheit‚



der Urdnung, des Friede1is“, 3S diesé Behäupfuxig
mındestens sehr mıßverständlich. erste Lugmayer
unter der Allgemeinheıt den aat, ist die ehaduptung
falsch Um das Privateigentumsrecht begründen, INUu
INah allerdings voraussetzen, der ensch sel seilner Natur
nach Z Zusammenleben mıiıt anderen bestimmt. Dies
vorausgesetzt, erkennen WITr das Privateigentum als not-
wendig, weıl © wWwIe der heilige Thomas ehrt, alleın
en genügenden Antrieb ZUTC Arbeıt gibt, alleın dıe Ord-
5 Z U begründen vVermag un hesser den Frieden ' hDe-
wahrt.

aps 120 AT hat diese Beweise 1ın seinem und
schreiben. „Rerum novarum“ weıter ausgeführt. Dem
Menschen, sagt GE ist das Recht, Privateigentum be:
sıtzen, URC die 9aLUrTr verliehen. Er bedarf nıcht NUr,
W1€e die Tiere, des ebrauches der außeren üter, sondern
Mu als Vernunitwesen das CC aben, sowohl eweS-
lıche qals unbewegliche Dinge Zzu besıtzen, und ZWÜLrF als
die seInNLgen, 59 dafß nıemand erlaubt 1ist, _ dieses Recht

yerletzen‘“. Und dieses eCc aut Privateigentum kommt
nach dem Papste nıcht VO aat, enn ‚„‚der ensch Ist
er als der aa un deshalb Mu das Recht auf
die Erhaltung seINES Lebens un Leibes on Natur ‚aus
1aben, noch bevor “ırgend: eın aa entstanden Wa
Ferner ist, wWwW1e der Papst weiıter ausführt, das Fıgentum
den Menschen nötıg mıt Riücksicht quft dıie Famihe. Denn
der Familienvater hat dıe heilıgste Pflicht, sSeINeEe Kıiınder
mıt Nahrung un em Notwendigen versehen. „Die
Famıilıe ist ber eine wahre Gesellschaft un s1e ist sowohl
dem Begr1f als der Wirklichkeit nach iIrüher q ls der a
un deshalb mMUSSeN uch ihre Rechte und Pflichten Irüher
und natürlicher se1n. Der Papst schließt AaUS seinen Aus-
iührungen, qls Grundlage der Sozialpolitik muUsse AaNer
zannt werden, „daß ‚ das Privateigentum unverle'tzt„„ ZUuU

erhalten sSe1 .  .
Es ist ach dem (r1eSsägte’n eın V Irrtum, wenn man

behauptet, I homas un LeoO LE begründeten das Privat-
eigentum A4US dessen Notwendigkeit TUr dıe Allgemeinheit
oder den aa S1e begründen mıiıt dessen Notwendiıig-
keıt für die Erhaltung un die Entwicklung der einzelnen
Menschen- und der Famıiıhlie. Nıicht des Staates wegen ist
das Kıgentu notwendig, sondern der aa ist notwendig,
weıl der Schutz die Sıcherheit. und das (zedeihen der
einzelnen Personen und der Famıhie miıt ıhren Rechten
und Freiheıiten seiner bedarf. Der aat 1s der Men$chen
un iıhrer Rephte Wegen da und MC umgekehr‚?.
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Lu mayér behäupte’c ferner: Das Eigentumsrechf „istS  E NRO  21  Y  ‚ Lu mayef behäupfe't ferner: Däs Eigentumérech£ „ist  S  _ bekanntlich ein Recht zu schaffen und zu verwalten bei  $  _ gemeinnützig  em  Gebrauch“. Bekanntlich! Diese Begriffs-  .  _ bestimmung 1  st so wenig bekannt, daß sie offenbar un-  richtig.ist. Wen  n.der Eigentümer eines Bauernhofes einen  Verwalter. anst  e  ]lt, hat dieser das Recht zu schalten und  zu verwalten.  <  Wird er deshalb Eigentümer des Gutes?  Was der Zusatz ,,  bei gemeinnützigem Gebrauch“bedeutet,  st nicht klar. In dem angeführten Beispiel hat der Ver-  walter nicht das Recht auf dem Gute zu schalten zu  meinnützigem Gebrauch{ sondern zum Nutzgn ; des  Eigentümers.  Vielleich  t _ wollte Lugmajer aber etwas anderes ” an-  deuten. Unmittelbar vorher hatte er gesagt: „Ein Mittel  ist um so vollkommener, je vollkommener es seinem  Zweck ‚entspricht. Das Eigentumsrecht steht nun’ als  Mittel dem Zweck der Erhaltung des Menschen und dem  Frieden, der Ordnung, der Arbeitsamkeit gegenüber“.  Wahrscheinlich ist das ein Hinweis auf die neuestens  aufgestellte Behauptung, das Eigentum sei das Recht,  ber eine Sache ihrer natürlichen Zweckbestimmung ent-  _ sprechend zu verfügen, deshalb sei es aus sich und inner-  _lich durch diese natürliche Zweckbestimmung beschränkt  und höre auf, sobald es sich nicht mehr auf diese Zweck-  bestimmung gründe.  Wenn ich recht verste  he, so soll das héißefi‚ das Recht  eine Sache als Eigentum zu besitzen und zu gebrauchen,  gründe sich auf die natürliche Zweckbestimmung der-  selben, sei also auch durch die Zweckbestimmung aus sich  beschränkt und höre auf, sobald die Sache nicht ihrer  natürlichen : Zweckbestimmung . entsprechend gebraucht  wird. Gilt dieser Grundsatz vom Eigentumsrecht, so muß  er wohl auch von jedem Rechte überhaupt gelten; denn  hier ist kein Grund. der Unterscheidung zwischen dem  Eigentumsrecht und den sonstigen Rechten der Menschen.  _ Was haben wir nun unter ‚dieser natürlichen Zweck-  bestimmung der Sache zu verstehen? Versteht man dar-  unter jeden Nutzen, den sie direkt oder indirekt, mittelbar  oder ’unmittelbar den Menschen zu bringen vermag, SO  kann sie nicht dazu dienen, das Eigentumsrecht innerlich  zu beschränken, denn kein vernünftiger Mensch wird ein  Recht auf eine Sache beanspruchen, wenn sie ihm nach  seinem Urteil in jeder Beziehung völlig nutzlos. ist.  Versteht man aber unter der natürlichen Zweck-  bestimmung: einer Sache den besonderen, ihr eigentüm-  lichen Zweck? den sie im Unterschied. zu _zugieren N_atur—’bekanntlıch eın Recht schaffen un verwalten be1ı
_ gemeinnützıg (zgbrauc ..  Bn Bekanntlich!  Diese Begriffs-
bestimmung st wen1g bekannt, daß S1e offenbar
richtig. ist Wenn .der E1gentumer e1ines Bauernhofes einen
Verwalter anst 1t, hat dieser das Recht schalten und
ZuUu verwalten. Wiırd er deshalb Kıgentumer des Gutes?
Was der Zusatz 2°bei gemeinnützıgem Gebrauch “ “bedeutet,
st nicht klar In dem angeführten Beispiel hat der Ver-
walter nıcht das ec aut em ute E schalten

meinnützıgem Ge‘brauch‚ } sondem ZU Nutzgn des
Kigentümers.

Vielleich wollte Lugmajer ber etwas andere5'an-
deuten. Unmittelbar vorher gesagt ‚En ıttel
ist. un s vollkommener,; Je vollkommener seinem
7Z7weck entspricht. Das Eigentumsrecht SLE nu als
ıttel dem WEeCcC. der Erhaltung des Menschen und dem
Friıeden, der Ordnung, der é_rbeit_samkfleit gegenüber”.
Wahrscheinlich ist das eın 1NWels qauf die neuestens
aufgestellite Behauptung, das 1gentum sSe1l das Recht,

ber eine Sache ihrer natürlichen Zweckbestimmung ent=
AT sprechend Zzu verfügen, deshalb sSEe1 aus sıch un inner-
-lich durch dıese natürliche Zweckhestimmung beschränkt
nd höre auf, sobald sıch nicht mehr qauft diese Zweck-
bestimmung gründe.

Wenn ich reCc verstehe, soll das beißen. das Recht
eine ÜÄC qals Kigentum 7zu hbesıtzen und zu gebrauchen,
gründe sich auft dıe natürliche Zweckbestimmung der-
selben, sSe1 qalso auch durch dıe Zweckbestimmung AUs sıch
beschrän un höre auf, sohald die al nıcht ihrer
natürlichen Zweckbestimmung entsprechend gebraucht
wird. Gilt dieser Grundsatz VO Eigentumsrecht, muß
er wohl auch VO  —_ jedem KRechte überhaupt gelten; ennn
1er ist eın run der Unterscheidung zwıschen dem
Eigentumsrecht nd en sonstigen echten der Menschen.

Was haben WIT unter dieser natürlichen Zweck-
bestimmung der aC verstehen ? /erste man dar-
ınter jeden Nutzen, en S1e cAirekt oder indirekt, mittelbar
oder ‚unmittelbar den Menschen bringen vermag,
kannn S1€e nıcht azu dienen, das Eigentumsrecht innerlich
D beschränken, ennn kein vernünftiger Mensch wırd ein
Recht qauf eıne AC beanspruchen, S1Ee ıhm ach
seinem Urteil In jeder Bezıehung völlıg nutzlos _ ist.

Versteht INan abher unter der natürlıchen weck-
bestimmung: einerl en besonderen, ıhr e1ıgentum-
lichen WEeC  ’ den S1e iM Unterschied Z _an4\deren Ngtur-’



dingén hat, ist die erWähnte Ansiéhf falsch Gott hat
unNsS Menschen die vernunftlosen Geschöpfe jedem uns

nützlichen Gebrauch übergeben. on bel der Schöpfung
sprach Gott den Stammeltern „Eirfüllet dıe rde und
mMmac sS1Ee euch untertan; herrschet ber dıe Fiısche des
Meeres, und die eflügel des Hımmels und über alle Tiere,
dıe sıch auft der Krde“ (1 Mos E 28) ott hat nıcht
Sesagt, gebrauchet jedes Ding NUur nach se1ıner. besonderen
Zweckbestimmung, sondern allgemeın, mMAaC sS1e euch
untertan und cdienstbar Keın Nutzen, den LNUS dıe (ie-
schöpfe bringen können, ist ausgeschlossen.

Mıt Recht sagt deshalb der heılige Thomas,!) Gott
Thalte die Pfilanzen und Tiere nıcht ıhrer selbst,
sondern der Menschen»deshalhb bemerke der heilige
Augustinus (De civiıit. Deı 1, 20) VOIN den Pflanzen und
Tieren: ‚Durc die gerechteste Anordnung Gottes ist
sowohl ihr en qals ihr Tod eDrau«c (nostrıs
usıbus) unterworlen.“ A einer anderen S  e lehrt
I’homas, der ensch habe einen doppelten Affekt gegen
die Tıere, eınen vernünftigen und einen sinnlichen (Affekt
der Lieidenschaft). ‚In bezug qaut en Atfekt der ernun
komme nıcht daraut Aan, WaS der Mensch mı1t den ‘I1ıeren
Tue, weil alle ınge Von ott seINeTr (1ewalt unterworien
wurden gemä den orten des Psalmısten 8 S) es
hast du seinen Füßen unterworfen,; un rücksichtlich dieses
Affektes sagt der Apostel (1 Kor Q, J ott sorget nıcht
LÜr die Ochsen, denn (101t vertangt DOM Menschen nicht,

bezüglıch der Ochsen nd der . anderen Tiere ELE 8
h ott 1at dem Menschen che l1ıere gegeben, amı

er ach seiner Vernuntt Ireı darüber verfüge In bezug
qauf den sinnlıchen Affekt aber darf der Mensch che Tiere
Nn mıt chonung behandeln, weiıl S1e Schmerzen CHLD-
ınden nd die mitleidige oder Behandlung der-
selben as Verhalten des’‘ Mens
menschen beeinfiußt. }Ch€-l_1 L seinem Neben-

IDıie Behauptung, der ensch dürfe über die Dinäe
I1l nach ihrer hbesonderen natürhchen Zweckbestimmung
verfügen, wıderspricht nıcht der allgemeınen. her-
kömmlichen Auffassung, sondern fuhrt auch ZU unhalt-
baren Folgerungen. SO dürfte 1HNan nie _eine'n' J1er

2) Summa D qad
Ebd 102 ad
Secundum affectum ratıon1ıs NOn refert. quid homo cCirca bruta

anımalia agat, quia Oomnı]ıa sunt subiecta eius potestatı Deo et
cundum hoc dicit apostolus, quod 1850781 est CUTa Deo de bobus, quia Deus

_requirij: ah omıne unid CIrca OS agat vel circa alıa anımalla,



der Hengst kastrieren, enn das entspficht ‚ doch nicht
der natürlichen Bestimmung der Organe, ebenso dürifte
INan eın Tier oten, denn der Tod ist doch NC die
natürliche Zweckbestimmung des Tieres, desgleichen dürfte
der Mann den art nicht wegrasieren, denn dıe 7Zweck-
bestimmung es Bartes ist doch nıcht, er abgeschnıtten
werde. Antwortet na  w aber, der Mensch dürfe über alle
diese inge als Herr ın jeder vernünftigen Weise VeI-

fügen, ann INnan nıcht Von einer Inneren Beschränktheit
des EKigentums reden. Der Eigentümer darf Iso ohne Ver-
Jetzung der Gerechtigkeit üuber seıne Sache ın jeder he-
jebigen Weise verfügen, sowelt nıcht öffentliche Gesetze
oder Rechte anderer entgegenstehen. elfach nichtWeıl die Gegner des Privateigentums V1
gegen den Jandläufigen Eigentumsbegriff vorzugehen
wagen, kämpfen sıe lieber den „absoluten römischen

Dagegen habe ich ın me1ıner Moral-Eigentumsbegrilf”.
philosophıe gezeıgt, daß es erstens keinen eigenen röml1-
schen, deutschen oder englıschen, sondern ur einen all-
gemeın menschlichen Eigentumsbegriff. gıbt, un daß
zweıtens dıie römischen Juristen weıt davon entiernt

das Eigentumsrecht VOoONn den lichten QUSZU-
nehmen, welche dıe Rücksicht qauf das allgemeine Wohl
erheischt. Diese Darlegungen bringen den Dr Lugmayer
Sanz qußer Fassung, daß C anfängt miıch Zzu hmähen.Hören WITr

„Und als obh GE seinen morälphilösophischen Irrgang
voll machen wollte, seht er mıt der bekannten Professoren-
anmaßung, dıe leider _ so manche Vertreter der eutschen
Jesultenschule des Jahrhunderts auszeichnet Heıin-
rich esC leidet ebenso darunter, W1€e seine Schüler), 1n
einer Anmerkung schlankweg auf die Verteidigung des
römiıschen Rechtes 10s.  66 Ks folgen dann die VO  — mır an-
gedeuteten Sätze Dann heißt .„Aber, aber; lıebe Philo-
sophıe! Wie kann derart daneben schießen! 1Iso
daraus, daß der aa das Eigentumsrecht oft hbe-
schränkt, Iolgern Slie, daß ohnehin (!) a  es ın schönstgrOrdnung ist..

Daraus, daß dıie römischéri .j uristen viele gesetzlıche
Einschränkungen des igentums anerkannten, habe iıch
keineswegs gefolgert, 1m römischen Recht sSEe1 alles iın der
Ordnung, sondern bloß, der vermeintliche „absolute”
Kigentumsbegrift des römischen Rechtes sSe1l eine INtC
Und das wird NnıC dadurch wıderlegt, daß al die
Philosophie apostrophiert und ber che Anmaßun der

’ deutsqhen Jesuiten des Q Jahyhund_erts loszıeht,
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Weıl L ugmayer Wiederholt andeutet, meın Kigen-tumsbegrılff se1 heıdnisch, folge 1er och der Begriff,den das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich

aquistellt 903): „„Der FKıigentümer einer Sache kann, SO-
weit . nıcht das (rzesetz oder Rechte Dritter entgegen-stehen, miıt der Sache ach Belieben verfahren un andere
VON jeder Miıtwirkung ausschließen.“ Ist as eın he1ldni-scher Begrıff Dann mussen WITr das uch VO  —_ dem Kigen-tumsbegrıff Pius 3 der iın seinem Motu proprio
VO Dezember 1903 mıt erulung auf e0O XIITI Tol-
genden Satz proklamiert: „Das Prıyateigentum ist unter
allen Umständen, SEe1 qals Frucht der Arbeit oder des
(1ewerbes oder infolge on UÜbertragungen un Schen-
kungen ein Naturrecht nd Jedermann kann darüber ın
vernünftiger Welse ach seinem Belieben ver]Ügen. .. Ist
cQHeser Begriıff heidnisch ?

Was bedeutet aber dıeser Zusatz: „1IN vernünftigerWelise“? Soll amı eLiwa angedeutet werden, jeder offen-
are Mißbrauch des Kigentums SEe1 ungerecht Keineswegs.,.Es wird damıt LLUT hingewiesen quftf den Wec den ott
durch das eC erreichen 11l Vom KRechte gıilt asselbe,
WaSs ON der Freiheit überhaupt. ott hat HUNS die Freiheit
Ur uten gegeben, ber weıl WULL, daß WITr das
ute ireıiwillig Lun, mußte iLNS die Möglichkeit ZU
Bösen lassen. So ist auch mıt dem ec Gott- hat
uUNSs d1e Rechte Guten nd Vernünftigen gegeben,weıl aber der gute Gebrauch des Kechtes Irel se1In soll,hat ST uch die Möglichkeit des Miıßbrauchs gelassen.Wır sınd allerdings ott Rechenschaft schuldıg für diesen
Mißbrauch, aher den Menschen gegenüber haben WIT das
eC S1Ee VON der Finmischung In dıe Verfügung ber
iNnser Kigentum auszuschlhießen, solange WIT adurch-ihre
Rechte nıcht verletzen, auch WEeNN diese Verfügungvernünftig ist e1IN Priıvatmann hat das CC einen
andern ZUR ede ZU stellen, weil GT den Wein mıßbraucht,
Urn sıch I betrinken oder weil er unvernünftige Gelage:veranstaltet Ooder SeIN Haus ohne enügenden Grund
nıederreißt u dgl Diejenigen, welche sıch gegen dieses’
Recht des Mißbrauchs erelfern, wüurden wahrscheinlich -H16 weniger qals andere sich entrusten, ein Mit-
mensch S1E wesen des Mißhbrauchs ıhres FKıgentums ZUr
Verantwortung ziehen wollte.

Ich elle das Vermögensrecht eiIN In Sachenrech (1usIn re) und Forderungsrecht (1US ad rem), das- Sachenrechtwıeder. 1n vollkommenes und unvollkommenes Sachen-
reC (doa_niniung perfectum et imp‚erféctum), endlich das



unvollkommene achenrecht in das Recht an der Substani
directum) un die untergeordnetender Sache (dominı

Rechte fremde A (1ura 1n aliena) U,

Mıt wahrem Ingriımm zieht ugmayer diese
Unterscheidungen Felde Er cheıint keine Ahnung
davon apen, daß sS1e seıt Jahrhunderten 1n allen
größeren Morqalwerken wiederkehren und bestimmt
un erklärt werden. ber hat, w1e scheint, diese
Unterscheidungen Z erstenmal he1l mMIr gefunden, S1e
niıcht verstanden, un beginnt 188808  — den Riesenkampt gegen
Windmühlen Ich mache eS ihm nıcht ZU Vorwurfl, daß C
diese Unterscheidungen nıcht gekannt, wohl aber, daß er hbeı
se1ner mangelhaften Kenntnıis In hochfahrendem Tone über
andere herfählt Wir wollen - das einigen Beispielen ze1gen.

Die Einteilung der Rechte in Sachenrechte 1ura In
re) un Forderungsrechte (1ura ad rem) 111 nıcht
gelten lassen. Warum Weil jedes Recht eın Recht
eıner aC SE1. ber unter Sache versteht ma  am} 1n cheser
Kinteilung nN1ıC jeden außeren Gegenstand, sondern HUr

dC der uns schon sehört un über den WILTC freı verfügen
zÖönnen. IDER ist eım Forderungsrecht NC der all
Wenn ich Jänner miıt einem Getreidehändler den
Vertrag schließe, so mM1r TUr den März ZWaNnzlg
Zentner Getreide liefern, habe ich VO Jänner aAll

das Forderungsrecht auft die vereinharte: Lieferung, aber
das Getreide gehört och nıcht MIr rst WEeNnNn a

März mır das Getreide übergeben hat, gehört es MLr
etz erst habe iıch eiInNn 1USs 1in dem Getreıide, erst
jetz annn ich ber asselbe als meın Kigentum freı Ver-

ügen Wenn das Getreide VOTLF der Ablieferun zugrunde
geht oder gestohlen wIrd, ; <o- verliert der Kaufmann
un nıcht ich: geschieht aber dassel_be nach der Lieferqng,

verlhiere ich
I)as Sachenrecht e1ıle ich ıt allen Theoiogen un

Philosophen ın das vollkommene un unvollkommene
Sachenrecht (dominıum perfecLum et imperfectum). Auch
diese Unterscheidung SreIt Lugmayer AIl weıl sS1e
nıcht versteht un nıcht we1ıß, WAaS vollkommen un
vollkommen ier edeute Es handelt sıch 1er
diıe Vollkemmenhelr 1n der Ausdehnung des Kigentums-
rechtes. Wenn 114  > sagt, ZUL schweren Süunde gehöre die
vollkommene Einwilligung, ZUT läßliıchen Sünde genuge
aber dıe unvollkommene Kınwılligung, ıll Mal damıt
1U a  ’ /AER schweren Sunde musse che Einwilligung
vollständig SEIN. SO ist das Eigentumsrecht vollkommen,

wenn 7 es glle Vgrfügt19gsrechte _üb er eine Lape ın sıch



bégréift,' dagégen unvollkommen, wenn es ni‘cf1t alle Ve'r;
fügungsrechte In sich nthält Von sittlicher Vollkommen-
heıit ist hier selhbstverständlich keine ede Wenn der
Kıgentümer se1in Haus einem andern TÜr eın Jahr Vel-
mietet, verhert für diese Zeıt einen eil seines Ner1-
fügungsrechtes ber das Haus. wıird unvollkommen,

zeitweillig beschränkt
Das unvollkommene Sachenrecht pflegt allgemeın

eingeteilt ZU werden In das direkte eCc der uDStanz
eıner aCc (domınıum directum) und in dıe untergeord-
neten Rechte a eıner al (1ura ın r alıena). uch
davon ıll L ugmayer nıchts wIissen. „ın Eigentum ber
die Substanz, doch ohl über das Wesen eines
Dinges, STE dem Menschen überhaupt nıcht ZU.  C6 Wesen
un uDsStLANZ edeute keineswegs dasselbe Der ensch
ann das Wesen der Naturdinge nıcht ändern, © ann
nıcht A4US einem er einen Hund oder e1nNn Schweıin
machen, ohl abher kann dıe uDSTAnz einer acC
veräußern oder auch zerstören. Wer eine Kuh als E1igen-
tum besıtzt, ann S1e verkaufen oder verschenken nder
auch schlachten, um das Fleisch als Nahrung nd dıe
Haut als Leder gebrauchen. Ist das keine Verfügung
ber Ccie uDbDsStanz der Sache”?

ber die Rechte einer remden che Ist das
nıcht eıne sonderbare Ausdrucksweise ? Keineswegs. Wer
eın sachenrechtliches Wohnrecht einem Hause hat
(habitatio), besitzt für die vereinbarte Zeıt das eCc  9 1n
dem betreffenden Hause wohnen, iın einem Hause,
das einem anderen gehört. ])J)as Haus ist a1so für den
Berechtigten eine fremde Sache, der ber für eıne
bestimmte Zeıt Rechte besiıtzt. EKEs ist also eın Recht an
einer fremden aCc Der Berechtigte darf wohl ın dem
Hause wohnen, weıl er bher N1C Kigentümer desselben
ıst, darf nıcht verkaufen nd uch nıcht abreißen,
unnn eın anderes dafür hauen. Das ist ac des K1ıgen-
tumers. Eın Bauer hat vielleicht das( ber das eld
eines anderen seinem er gehen oder fahren
Das eld ist. remdes Kıgentum und doch hat das Gc
E& qals Durchgang benuützen. 1D ist also eın e al
einer remden aC  €

Vielleicht muß ich mich eım Leéer é’ntschuldigefl‚
daß ich So selbstverständliche Dinge darlege, aber Was
andern verständlich ist, ist esS och ange N1IC TUr den
Dr Karl Lugmayer. Ich kann diesem Herrn NUur raten,
sich Aln den en Spruch ZU al  n:‘. Bevor man»1ehrer_1 wIll,
muß Nan lern_en.


